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Mitteilungsblatt 
Amtsblatt der Verwaltungsgemeinschaft Fladungen mit 
ihren Mitgliedsgemeinden Stadt Fladungen, 
Gemeinde Nordheim v.d.Rhön und Gemeinde Hausen

Jahrgang 44 Nr. 01/202215./16.01.2022

Für alle Gemeinden 

Amtliche Bekanntmachungen 

Grundsteuerfestsetzung für das Jahr 2022 
Aus Gründen der Kostenersparnis und der Verwaltungsver-

einfachung erlässt die Verwaltungsgemeinschaft Fladungen für 
die Stadt Fladungen, Gemeinde Hausen und Gemeinde Nordheim 
v. d. Rhön keine neuen Grundsteuerbescheide für das Jahr 
2022. 

Die bisherigen Steuerbescheide für Grundsteuer A und B 
von 2014 gelten unter Zugrundelegung der zuletzt festgesetzten 
Jahressteuer bis zur Bekanntgabe eines neuen Steuerbescheides 
weiter (gemäß § 122 Abs. 3 und 4 Abgabenordnung in Verbindung 
mit § 27 Abs. 3 Grundsteuergesetz). Damit werden die von der 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen zuletzt erlassenen Grund-
steuerbescheide auch für das Jahr 2022 wirksam. Die mit diesem 
Bescheid festgesetzte Grundsteuer ist auch im Jahr 2022 zu 
den Fälligkeitsterminen 

15.02., 15.05., 15.08. und 15.11. bzw. 01.07.  
zu entrichten. 
Der Verwaltungsakt – Grundsteuerbescheid – kann bei der 

Verwaltungsgemeinschaft Fladungen (Steueramt im Obergeschoss, 
Zi. Nr. 2.2), während der allgemeinen Öffnungszeiten eingesehen 
werden. Diese öffentliche Grundsteuerfestsetzung gilt eine Woche 
nach dem Tag der Veröffentlichung als bekanntgegeben.  

Damit treten für die Schuldner mit diesem Tag der öffentlichen 
Bekanntmachung die gleichen Rechtswirkungen ein, wie wenn 
an diesem Tag ein schriftlicher Bescheid ergangen wäre. 
Rechtsbehelfsbelehrung 

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach 
seiner Bekanntgabe entweder Widerspruch (siehe 1.) oder un-
mittelbar Klage erhoben (siehe 2.) werden. 
1. Wenn Widerspruch eingelegt wird: 

Der Widerspruch ist schriftlich oder zur Niederschrift bei der 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen Marktplatz 1 in 97650 Fla-
dungen (für die Stadt Fladungen bzw. Gemeinde Hausen oder 
Gemeinde Nordheim v. d. Rhön) einzulegen. 

Sollte über diesen Widerspruch ohne zureichenden Grund in 
angemessener Frist sachlich nicht entschieden werden, so kann 
Klage beim Bayer. Verwaltungsgericht in Würzburg, Burkarderstr. 
26, 97082 Würzburg, schriftlich oder zur Niederschrift des Ur-
kundsbeamten der Geschäftsstelle dieses Gerichts erhoben 
werden. Die Klage kann nicht vor Ablauf von drei Monaten seit 
der Einlegung des Widerspruchs erhoben werden, außer wenn 

Mitteilung der Redaktion 
Die nächste Ausgabe des Mitteilungsblattes erscheint 
am Wochenende vom 29./30. Januar. Redaktionsschluss 
für die kommende Ausgabe ist Mittwoch, 19. Januar, um 
12.00 Uhr. Wir bitten um Beachtung. 
 
Die Verwaltungsgemeinschaft Fladungen bietet als bürger-
freundlichen Service weiterhin alle 14 Tage die kostenfreie 
Verteilung des Mitteilungsblattes in die Haushalte im VG-Ge-
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wegen besonderer Umstände des Falles eine kürzere Frist 
geboten ist. 

Die Klage muss den Kläger, die Beklagte (Verwaltungs-
gemeinschaft Fladungen oder jeweilige Gemeinde) und den Ge-
genstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll einen be-
stimmten Antrag enthalten. Die zur Begründung dienenden Tat-
sachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden.  

Der Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die 
Beteiligten beigefügt werden.  
2. Wenn unmittelbar Klage erhoben wird: 

Die Klage ist bei dem Bayerischen Verwaltungsgericht 
Würzburg, Burkarderstr.26, 97082 Würzburg schriftlich oder zur 
Niederschrift des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle dieses 
Gerichts zu erheben. Die Klage muss den Kläger, die Beklagte 
(Verwaltungsgemeinschaft Fladungen oder jeweilige Gemeinde) 
und den Gegenstand des Klagebegehrens bezeichnen und soll 
einen bestimmten Antrag erhalten. Die zur Begründung dienenden 
Tatsachen und Beweismittel sollen angegeben, der angefochtene 
Bescheid soll in Urschrift oder in Abschrift beigefügt werden. Der 
Klage und allen Schriftsätzen sollen Abschriften für die übrigen 
Beteiligten beigefügt werden. 
Hinweise zur Rechtsbehelfsbelehrung: 

Durch das Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Ausführung 
der Verwaltungsgerichtsordnung vom 22.06.2007, GVBl 2007, 
Seite 390, wurde im Bereich des Kommunalabgabenrechts ein 
fakultatives Widerspruchsverfahren eingeführt, das eine Wahl-
möglichkeit eröffnet zwischen Widerspruchseinlegung und Kla-
geerhebung. 

– Die Widerspruchseinlegung und Klageerhebung in elektro-
nischer Form (z.B. durch E-Mail) ist unzulässig. 

– Kraft Bundesrechts ist in Prozessverfahren vor den Verwal-
tungsgerichten seit 01.07.2004 grundsätzlich ein Gebührenvor-
schuss zu entrichten. 

– Durch die Einlegung eines Rechtsbehelfs (Widerspruch 
und Klage) wird die Wirksamkeit dieses Bescheides nicht 
gehemmt, insbesondere die Einziehung der angefochtenen 
Abgaben nicht aufgehalten (§80 Abs. 2 Nr. 1 Verwaltungs-
gerichtsordnung). 

 
Fladungen, 15.01.2022 
Schnupp, 1. Bürgermeister der Stadt Fladungen 
Link, 1. Bürgermeister der Gemeinde Hausen 
Fischer, 1. Bürgermeister der Gemeinde Nordheim v.d.Rhön 

 
 

Aus dem Rathaus wird berichtet 

Freie Termine für den nächsten Rentensprechtag 
Es stehen noch freie Termine für den Rentensprechtag am 

Donnerstag, 20. Januar, zur Verfügung. Bei Interesse melden 
Sie sich bitte unter Tel. 09778 / 9191-21. 
 
 
 
 

Aus dem Rathaus wird berichtet 

Aus der Stadtratssitzung vom 08. November 2021 
Genehmigung des öffentlichen Teils des Protokolls vom 18. 
Oktober 2021 

DasProtokoll wird unter Berücksichtigung der Änderungen genehmigt. 
Bekanntgabe der Beschlüsse aus dem nichtöffentlichen Teil 
der Sitzung vom 18. Oktober 2021 

Genehmigung des nichtöffentlichen Teils des Protokolls 
vom 13. September 2021 

Das Protokoll wird vollinhaltlich genehmigt. 
Brandschutz; Feuerwehren der Stadt Fladungen - Beschaffung 
von Ausrüstungsgegenständen 2021 

Der Stadtrat beschließt, die erforderlichen Ausrüstungsgegen-
stände für die Freiwilligen Feuerwehren der Stadt Fladungen zu 
beschaffen. Der Bürgermeister, oder Vertretung im Amt, kann die 
Beschaffung bei dem jeweils günstigsten Anbieter in Auftrag 
geben. Die Ausgaben sind über den Deckungskreis 13 gedeckt. 
Wasserspielplatz; Kostenschätzung für Teilmaßnahmen 2021 

Der Stadtrat beschließt, die Kosten für den Wasserspielplatz 
außerplanmäßig in Höhe von 13.600 Euro im laufenden Haus-
haltsjahr zur Verfügung zu stellen. 

Die Deckung ist trotz fehlender Dringlichkeit und Unabweisbarkeit 
durch Minderausgaben in verschiedenen Maßnahmen des Ver-
mögenshaushalts gegeben. 

Antrag auf Baugenehmigung; Neubau eines Einfamilienwohn-
hauses sowie die Errichtung einer Doppelgarage; Fl.Nr. 2299 
der Gmk.Fladungen [Bauplannr. 32/2021] 

1. Das gmdl. Einvernehmen gemäß § 36 BauGB wird erteilt. 
2. Den Befreiungen nach § 31 Abs. 2 BauGB betreffend der 

Dachform und Dachneigung des Hauptgebäudes, der Dachform 
und Dachneigung des Nebengebäudes (Doppelgarage), der Über-
schreitung der Baugrenze mit der Doppelgarage, der zulässigen 
Fensterformate als auch betreffend der Dachfarbe wird zugestimmt. 
Verordnung über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen 
Straßen und die Sicherung der Gehbahnen im Winter in der 
Stadt Fladungen - (Reinigungs- und Sicherungsverordnung) 

Der Stadtrat der Stadt Fladungen beschließt die „Verordnung 
über die Reinhaltung und Reinigung der öffentlichen Straßen und 
die Sicherung der Gehbahnen im Winter in der Stadt Fladungen 
(Reinigungs- und Sicherungsverordnung)“ in der vorliegenden Form.  
Umbau und Erweiterung der Grundschule Fladungen mit Turn-
halle, 2. BA; Gestaltung der Außentreppen 

Der Stadtrat beschließt, dass für 
□ Variante 1 
□ Variante 2 
□ Variante 3 
X keine der 3 Varianten  
ein Angebot eingeholt werden soll. 
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Müllkalender (Restmüll, Biotonne, Gelber Sack) 
Fladungen, Heufurt,  
Wurmbergsiedlung 

Mittwoch, 19. Januar 
Mittwoch, 02. Februar (+ Papier) 

Brüchs, Huflar, Leubach, Oberfladungen, Rüdenschwinden, 
Sands, Weimarschmieden 

Donnerstag, 20. Januar 
Donnerstag, 03. Februar (+ Papier) 
 

Müllkalender (Restmüll, Biotonne, Gelber Sack) 
Hausen, Hillenberg 

Donnerstag, 20. Januar 
Donnerstag, 03. Februar (+ Papier) 

Roth 
Freitag, 21. Januar (+ Papier) 
Freitag, 04. Februar 

Aus dem Rathaus wird berichtet 

Verkauf von Brennholz im Gemeindewald Nordheim 
Im Gemeindewald Nordheim kommt es zum Verkauf von 

Brennholz. Der Verkauf findet für alle Bürgerinnen und Bürger 
der Gemeinde Nordheim und dem Ortsteil Neustädtles statt. Die 
zum Verkauf kommenden Holzmengen können in den Wald-
bereichen „Messelrain“ und „Jagdhütte“ besichtigt werden. Die 
Forstbetriebsgemeinschaft weist ausdrücklich auf die geltenden 
Auflagen und Hygienemaßnahmen im Umgang mit Corona hin 
und übernimmt keine Haftung. Bestellungen zu Holzpoltern 
werden nur telefonisch ab Montag, den 24. Januar 2022 zu den 
geltenden Geschäftszeiten von 08.00 bis 12.00 Uhr im Büro der 
FBG unter Tel. 09779 / 8587605 entgegengenommen. Die 
Vergabe erfolgt nach Bestelleingang, weshalb ausdrücklich darauf 
hingewiesen wird sich alternative Polternummern grundsätzlich 
vorzuhalten. Bei Interesse von Astholzlosen in diesen Waldbereich 
wenden Sie sich bitte direkt an das Büro der Forstbetriebs-
gemeinschaft. Die Holzlisten mit Preisen und Karten können ab 
sofort auf der Homepage der Forstbetriebsgemeinschaft Obere 
Rhön w.V. eingesehen werden (www.fbg.obere-rhoen.de/Aktuelles).  

Müllkalender (Restmüll, Biotonne, Gelber Sack) 
Nordheim 

Mittwoch, 19. Januar 
Mittwoch, 02. Februar (+ Papier) 

Neustädtles 
Donnerstag, 20. Januar 
Donnerstag, 03. Februar (+ Papier) 

 

ÖPNV in Rhön-Grabfeld weitgehend im Ein-Stunden-Takt 
2022 traten im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) des 

Landkreises Rhön-Grabfeld eine Reihe von Neuerungen und Ver-
besserungen ein. Im Mittelpunkt stand der Ausbau des Linienbus-
verkehrs. Drei gemeinwirtschaftliche Buslinien, die durch den 
Landkreis finanziert werden, wurden neu ausgeschrieben. Als Einstieg 
in das System des künftigen mainfränkischen Verkehrsverbundes 
tragen diese bereits dreistellige Bezeichnungen, die für die Orientierung 
an Haltestellen mit Dynamischer Fahrgastinformation (DFI), aber 
auch in Fahrplan-Auskunftssystemen, wie DB-Navigator oder Wo-
hinDuWillst-App, von zentraler Bedeutung sind. Die vierstelligen 
Nummern des alten Systems werden in den nächsten Jahren ver-
schwinden. Außerdem tragen die Buslinien künftig geografische Be-
zeichnungen, die Orientierung und Identifikation erleichtern.  

Als »Salzforstbus« verbindet die Linie 811 (bisher 8182) 
Sandberg, Schönau und Burgwallbach über Hohenroth mit Bad 
Neustadt. Zwischen Münnerstadt und Bad Neustadt verkehrt als 
»Lauertalbus« die Linie 814 (bisher 8152). Die nachhaltigste Ver-
änderung mit einer deutlichen Ausweitung des Verkehrsangebots 
erfährt die Linie 821 (bisher 8183), die als »Elstalbus« von 
Fladungen über Oberelsbach und Bastheim nach Bad Neustadt 
führt. Allen drei neuen Buslinien liegt ein Konzept zugrunde, bei 
dem sich zwei zeitlich versetzt im Zwei-Stunden-Takt befahrene 
Äste auf dem Hauptstrang zu einem Ein-Stunden-Takt vereinigen. 
Dadurch verfügen Salz und Hohenroth sowie neuerdings auch 
Bastheim, Oberelsbach, Sondheim/Rhön, Wollbach und weitere 
Orte über einen Ein-Stunden-Takt zum Bahnhof in Bad Neustadt.  

Zahlreiche Anschlüsse zum regionalen Zugverkehr werden 
damit ebenso stündlich erreichbar wie der Zentrale Omnibusbahnhof 
(ZOB) und weitere Ziele in der Kreisstadt. Anders als bisher ist bei 
diesen Linien das Taktbusangebot nicht nur von Montag bis Freitag, 
sondern auch am Samstagvormittag verfügbar. Außerhalb dieser 
Fahrplanzeiten steht am Abend, am Samstagnachmittag und an 
Sonn- und Feiertagen das BusTaxi Rhön-Grabfeld auf vorherige 
Anmeldung zur Verfügung. 

Der »Coburger«, der als landesbedeutsame Bahn-/Bus-Linie 
im Mai 2021 eingeführt wurde (und deshalb noch ein Jahr unter 
der Nummer 8300 fährt), pendelt im Zwei-Stunden-Takt zwischen 
Gersfeld und Coburg und durchquert dabei den gesamten Landkreis 
in West-Ost-Richtung. Zum 1. Januar 2022 wurde eine zusätzliche 
Fahrt am Morgen eingeführt, die Coburg schon vor 8:00 Uhr 
erreicht. Außerdem werden zusätzliche Haltestellen aufgenommen. 
Im Landkreis trifft dies auf Ober- und Untereßfeld zu, die damit 
auch direkt an Bad Königshofen, Bad Neustadt, Bischofsheim und 
an den Bahnhof Gersfeld angebunden werden. 
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Zwischen Bad Königshofen und Hildburghausen entsteht zum 
Jahreswechsel mit der Linie 219 (bisher 221) ein neuer Taktbusverkehr, 
der ebenfalls im Zwei-Stunden-Takt verkehrt und neben Römhild 
auch Trappstadt und Eyershausen bedient. Hiermit entsteht ein 
leistungsfähiger Busverkehr auf einer Strecke, die Thüringen als 
landesbedeutsame Verkehrsachse definiert hat. Der Landkreis 
Rhön-Grabfeld beteiligt sich an den Kosten dieses Verkehrs. 

Die Einführung zweier weiterer neuer Busverbindungen von 
und nach Thüringen kommt hinzu: Seit 2022 bietet das Busunter-

nehmen Omnibus-Service Mellrichstadt (OSM) eine eigenwirt-
schaftliche Buslinie 829 von Mellrichstadt zum Klinikum Dreißigacker 
in Meiningen an. Anschlüsse an der zentralen Haltestelle Alfons-
Halbig-Platz in Mellrichstadt machen diese Verbindung nicht nur 
für Mellrichstadt selbst, sondern auch darüber hinaus nutzbar. In 
Fladungen wird außerdem mit der Linie 133, die von Dermbach 
über Kaltennordheim und Kaltensundheim nach Fladungen fährt, 
ein Busverkehr des Verkehrsunternehmens Wartburgmobil (VUW) 
neu an das Liniennetz des Landkreises Rhön-Grabfeld angeschlossen. 
Auch wenn diese beiden Linien zunächst nur mit wenigen Fahr-
tenpaaren verkehren, kann das als Einstieg in den weiteren Ausbau 
der länderübergreifender Linienverkehre gelten. 

Mit diesen Neuerungen verfügen mehr als 70 Prozent der Be-
völkerung im Landkreis Rhön-Grabfeld über einen Ein-Stunden-
Takt an den Haltestellen ihrer Wohnorte. Weitere 16,5 Prozent 
haben einen Zwei-Stunden-Takt. Im Zuge des Ablaufs der übrigen 
Linienkonzessionen ist vorgesehen, auch deren Fahrtenangebot 
zu verdichten. So wird im Laufe des Jahres 2022 auch in Sulzfeld, 
Kleinbardorf und weiteren Orten ein Ein-Stunden-Takt in Richtung 
Bad Königshofen und Schweinfurt angeboten werden können. 
Alle Fahrpläne können unter www.rhoen-grabfeld.de/themen/mo-
bilitaet/oepnv eingesehen und heruntergeladen werden.

Seite 4

ApothekendiensteÄrztlicher Notdienst 
 
Der europaweit einheitliche, gebührenfreie Notruf 112 ist bei le-
bensbedrohlichen Situationen auch aus dem Handynetz ohne 
Vorwahl zu erreichen. Bei Erkrankungen, mit denen man norma-
lerweise einen niedergelassenen Arzt aufsucht, wie beispiels-
weise grippale Infekte, steht außerhalb der Sprechzeiten der 
ärztliche Bereitschaftsdienst unter der deutschlandweit einheitli-
chen Rufnummer 116 117 zur Verfügung. 
 
 
Zahnärztlicher Notdienst 
(von 10.00 bis 12.00 Uhr und von 18.00 bis 19.00 Uhr) 
 
am 15./16. Januar 
Dr. med. dent. Yosun Stelzel 
Marktplatz 14, 97638 Mellrichstadt, Tel. 09776 / 1337 
 
am 22./23. Januar 
Kathrin Knab 
Senselsweg 4, 97645 Ostheim, Tel. 09777 / 9229 
 
am 29./30. Januar 
Dr. Claire Kubik 
Gartenstr. 12, 97616 Bad Neustadt, Tel. 09771 / 630950 
 
Tierärztlicher Notdienst 
 
Bitte wenden Sie sich telefonisch an Ihre/n Haustierärztin/-tierarzt 
oder an eine/n andere/n niedergelassene/n Tierärztin/Tierarzt in 
Ihrer Nähe. Der zuständige Notdienst wird Ihnen dort mitgeteilt.

15. Januar 
 
16. Januar 
 
17. Januar 
 
18. Januar 
 
19. Januar 
 
20. Januar 
 
21. Januar 
 
22. Januar 
 
23. Januar 
 
24. Januar 
 
25. Januar 
 
26. Januar 
 
27. Januar 
 
28. Januar 
 
29. Januar 
 
30. Januar 
 
31. Januar 

Adler-Apotheke, Badergasse 2, 
Fladungen, Telefon 09778 / 9282 
Hainberg-Apotheke, Beethovenweg 12, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 6880 
Burg-Apotheke, Marktstr. 28, 
Ostheim, Telefon 09777 / 550 
Elstal-Apotheke, Marktstr. 13, 
Oberelsbach, Telefon 09774 / 858323 
Schloß-Apotheke, Marktstr. 49, 
Ostheim, Telefon 09777 / 1548 
St.-Martin-Apotheke, Marktplatz 18, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 5733 
Adler-Apotheke, Badergasse 2, 
Fladungen, Telefon 09778 / 9282 
Hainberg-Apotheke, Beethovenweg 12, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 6880 
Burg-Apotheke, Marktstr. 28, 
Ostheim, Telefon 09777 / 550 
Elstal-Apotheke, Marktstr. 13, 
Oberelsbach, Telefon 09774 / 858323 
Rhön-Apotheke, Marktplatz 14, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 81100 
St.-Martin-Apotheke, Marktplatz 18, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 5733 
Adler-Apotheke, Badergasse 2, 
Fladungen, Telefon 09778 / 9282 
Hainberg-Apotheke, Beethovenweg 12, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 6880 
Burg-Apotheke, Marktstr. 28, 
Ostheim, Telefon 09777 / 550 
Elstal-Apotheke, Marktstr. 13, 
Oberelsbach, Telefon 09774 / 858323 
Rhön-Apotheke, Marktplatz 14, 
Mellrichstadt, Telefon 09776 / 81100
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Kirchliche Nachrichten
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Adler Apotheke, Fladungen, Badergasse 2, ℡ 09778/9282 
Öffnungszeiten: Mo-Sa von 9-12.30 Uhr, Mo-Fr von 14-18 Uhr 
Baumpflege JACOB, Fladungen, Hochrhönstr. 27, ℡ 09778/748636 
Baumfällung, Baumpflege, Fräsen von Baumstubben, Hackschnitzel 
Rhöner Bauernladen am Freilandmuseum Fladungen ℡ 09778/642 
Apr-Okt: Mo-Sa 10-18, So & Feiert. 11-18 Uhr; Nov-Mär: Fr 10-18, Sa 10-14 Uhr 
Schreinerei Markert, Fladungen, Hochrhönstr. 6b, ℡ 0160/2369949 
Möbel, Innenausbau, Außenfassaden, Bauelemente aller Art 
Metzgerei DROS, Fladungen, Ludwigstraße 32, ℡ 09778/215 
Rhöner Wurst- und Grillspezialitäten, Partyservice 
Fuchs Metallbau GmbH, Fladungen, Weihersweg 6 ℡ 09778/373 
Metall- und Zaunbau; E-Mail: fuchs-metallbau-gmbh@gmx.de 
Achim Kümmeth, Fladungen, Marktplatz 3, ℡ 09778/300 
Fachbetrieb für Innen- und Außenputz, Trockenbau & Fließ-Estrich 
Sturm Bau GmbH & Co. KG, Fladungen, Flurstr. 7, ℡ 0171/3754167 
Rohbau, Umbau, Außenanlagen, Pflaster- und Natursteinarbeiten 
STADLER Kälte- u. Elektro-Technik, Fladungen, ℡ 09778/7222 
Kühlzellen, -theken, Froster, Klimaräume, Klimatisierungen aller Art 
Haarstudio Sturm, Fladungen, Ludwigstr.14, ℡ 09778/336 
Offen: Di-Fr 8-12 und 13-18, Sa 8-13 Uhr,Terminvereinbarung erwünscht 
Rüdiger Sebold Zahnarzt, Fladungen, Weihersweg 1, ℡ 09778/7107 
Mo-Fr 9-12 Uhr, Di 16-19 Uhr, Mo+Do 14-17 Uhr sowie nach Vereinbarung 
Die kleine Holzwerkstatt, Oberflad., Hauptstr. 36, ℡ 09778/740086 
Massivholzmöbel, Innenausbau, Reparaturen, Restaurationen 
Zentgraf & Vey GmbH, Fladungen, Schlagmühle 1, ℡ 09778/270 
Grabmale in handwerklicher Perfektion – Natursteine 
TAXI Syroff, Fladungen, Dr.-Höffling-Str. 16, ℡ 09778/9292 
Inh. A. Böhme, Kranken- und Dialysefahrten – Fahrten aller Art 
Foto WALD, Fladungen,Oberfladunger Str.11, ℡ 09778/9250 
Biom. Pass-/Bewerbungsbilder, Portraits, Alben, Rahmen, Fotozubehör 
Weihersmühle Fam. Hückl, Fladungen, Weihersweg 25+27 ℡ 09778/356 
Gästehaus, Frühstücksbuffet, Mühlenladen, Holzofenbrot, Fahrradverleih 
www.weihersmuehle.com, fb\weihersmuehle, weihersmuehle@t-online.de

Impressum: 
 
Herausgeber: Verwaltungsgemeinschaft Fladungen, 

Marktplatz 1, 97650 Fladungen, 
Tel. 09778/9191-0 

Redaktion: Streutal-Journal GmbH & Co. KG, Meininger Landstr. 31a, 
97638 Mellrichstadt 

Anzeigen: mitteilungsblatt@streutal-journal.de 
Druck: Druckerei Mack, Friedenstraße 9, 

97638 Mellrichstadt 
Auflage: 1.750 Exemplare 
 
Verantwortlich für den amtlichen Teil ist die Verwaltungsgemeinschaft Fladungen. Für 
Mitteilungen von Vereinen, Kirchen etc. sind die jeweiligen Verfasser verantwortlich. 
 
Erscheinungsweise: Das Mitteilungsblatt erscheint in der Regel alle 14 Tage am Wo-
chenende. Es wird an alle mit der Werbepost erreichbaren Haushalte im Gebiet der 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen kostenlos verteilt. Im Bedarfsfall sind Einzel-
exemplare im Rathaus Fladungen, im Rathaus Nordheim oder in der Bäckerei Hippeli 
in Hausen kostenlos erhältlich. Zudem ist das Mitteilungsblatt online unter www.fla-
dungen.rhoen-saale.net/Aktuelles/Mitteilungsblatt kostenlos abrufbar. Bei Druckfehlern 
besteht kein Anspruch auf Schadenersatz. Für eingesandte Manuskripte und Bilder 
wird keine Haftung übernommen.

Handwerk, Handel 
und Dienstleistungen im Bereich 

der Verwaltungsgemeinschaft FladungenWir sind für S
ie da!

Öffnungszeiten der 
Verwaltungsgemeinschaft Fladungen: 

 

Die VGem Fladungen weist auf die Einhaltung der geltenden  
Regelungen infolge der Corona-Pandemie hin und bittet  

ausdrücklich um Einhaltung vorheriger Terminvereinbarungen. 
 

Die telefonischen Erreichbarkeiten lauten wie folgt: 
 Zentrale 09778 / 9191 -0 
 Fax 09778 / 9191-33 
 Einwohnermeldeamt/Friedhofswesen/Wahlen -21 / -22 
 Kasse -44 / -45 
 Steuern -25 
 Öffentliche Sicherheit und Ordnung -35 
 Bauamt -43 / -37 / -23 
 Kindertageseinrichtungen/Rentenangelegenheiten -24 / -28

Stäblein, Fladungen/Heufurt, Wegscheide 7, ℡ 09778/285 
Putz- und Malergeschäft, Raum- und Fassadengesstaltung 
Stumpf-Abzeichen, Nordheim, Schulstr. 3, ℡ 09779/8588803 
www.stumpf-abzeichen.de – Textilveredelung, Uniformeffekte, Vereinsabzeichen 
Dieter Hippeli, Hausen, St.-Georg-Straße 3, ℡ 09778/385 
www.baeckerei-hippeli.de – Bäckerei & Konditorei 
Joachim Markert, Hausen, Stettener Str. 16, ℡ 09778/453 
Heizung, Sanitär, Spenglerei, Rohrkamera mit Ortung und Reinigung 
Schnipp Schnapp, Hausen, Eisgrabenstr. 15, ℡ 09778/8440 
Friseursalon; Offen: Di, Mi, Fr 9-18 Uhr, Do 9-15 Uhr, Sa auf Anfrage 
Werbewerkstatt Stäblein, Heufurt, Thorgartenweg 4, ℡ 09778/9220 
Fahrzeug- und Objektbeschriftungen 
Pascal Müller, Heufurt, Obere Dorfgasse 7, ℡ 09778/7190 
Heizung, Sanitär, Kachelofenbau, Spenglerei 
Alexander Stäblein, Nordheim, Pfingstgraben 1, ℡ 09779/1594 
www.rhoener-grabmale.de – Grabmale und Treppenbau 
rhoener.de – Ihr Getränke-Markt, Oberfladungen, ℡ 09778/7178 
Geöffnet: Mo-Fr 16.30-19.00 Uhr, Sa 10-12 + 14-16 Uhr, Mi Ruhetag 
CUBE Store Rhön, Nordheim, Torwiesen 1, ℡ 09779/8580011 
Fahrräder und eBikes; Offen: Mo-Fr 10-18 Uhr , Sa 10-14 Uhr 
DIETZEL & SOHN, Fladungen, Bahnhofstr. 18, ℡ 09778/748068-0 
www.dietzel-bau.de – Hochbau, Tiefbau, Transportbeton, Containerdienst 
Holzbau Dietz oHG, Heufurt, Obere Dorfgasse 18, ℡ 09778/7157 
Zimmerer- und Dachdeckarbeiten, Altbausanierung, Holzrahmenbau 
Fensterbau Keßler, Hausen, Fladunger Str. 6, ℡ 09778/1298 
Fensterbau, Schreinerei,Türen; E-Mail: fensterbau-kessler@t-online.de 
Autohaus Walter Orf, Hausen, Fladunger Str. 29, ℡ 09778/91950 
www.autohaus-orf.de – VW- und Audi-Servicepartner 
Perleth Bauelemente, Leubach, St.-Vitus-Weg 11, ℡ 09778/7480355
Fenster, Tore, Türen, Insekten- und Sonnenschutz, Innenausbau 
Schreinerei Detlef Hippeli, Nordheim, Pfingstgraben 31 ℡ 09779/858700 
Innenausbau, Schreinerarbeiten aller Art, Fußböden & Montagearbeiten 
E-Mail: detlef.hippeli@web.de
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